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Vorwort 
 
Das Spannungsfeld zwischen ökologischen Massnahmen und dem Erhalt einer produzierenden Landwirtschaft 
hat heute einen Umfang angenommen, der nach grundsätzlichen und pragmatischen Überlegungen ruft. Auf der 
einen Seite stehen die Forderungen von Umweltschutzverbänden, die sich zwar auf Bundesgesetze berufen, 
inhaltlich aber derart utopische Anliegen einfordern und dabei eine nicht mehr zu tolerierende, völlig einseitige 
Interessenabwägung verfolgen. Auf der anderen Seite stehen die Bedürfnisse unserer Landwirtschaft, die in der 
Lage sein muss, Nahrungsmittel zu produzieren und Grund und Boden zu erhalten. Als solche müssen die 
Bauern und Bäuerinnen heutzutage Jahr für Jahr um ihr Land kämpfen um in der Lage zu sein, ihre klassischen 
Familienunternehmen für sich und in besonderem Masse für die gesamte schweizerische Volksgemeinschaft zu 
erhalten. Wir kommen nicht umhin, uns die folgende Frage zu stellen, wie unser Land in Zukunft aussehen soll: 
 
Wollen wir weiterhin eine Landwirtschaft, welche diesen Namen verdient und zum Ziel hat, unser Volk so 
weit wie möglich zu ernähren, Grund und Boden zu hegen und pflegen und die oekonomischen und 
kulturellen Gepflogenheiten zu erhalten; oder soll das Ziel sein, urbarisiertes Land und erschlossene 
Alpen in einen ursprünglichen, „paradiesisch verwilderten Zustand“ zurück zu führen, in welchem der 
Mensch nur noch eine untergeordnete Rolle zu spielen hat? 
 
Mit gutem Willen und politischer Vernunft, muss sich Umweltschutz und Landwirtschaft nicht zwangsläufig  
gegenseitig ausschliessen. Tatsache aber ist, die Interessenabwägungen sind weder auf Gemeinde-, noch auf 
Kantonsebene und schon gar nicht auf Bundesebene ausgewogen. Die Rechtssprechung hat sich klammheimlich 
zu einem „Rechtsmittelstaat“ zugunsten von Verbänden mit ihrem Verbandsbeschwerderecht  entwickelt! Und 
während die öffentliche Hand die Interessen dieser Verbände willfährig und mit unerschöpflichen Steuermitteln 
juristisch verfolgen, werden die Interessen der Landwirtschaft regelmässig und schamlos gegen einander 
ausgespielt und bisweilen sogar Zwietracht gesät. Damit wird das festgesetzte Einspracheverfahren für Grund-
eigentümer bei Umweltschutzprojekten zum vorn herein zu Ungunsten von Landbesitz pervertiert.  
 
Die Erfahrungen, die wir beim Projekt Linth2000 (i.e. Gesamtsanierungsprojekt des Linthwerks 2008 – 2013) 
gemacht haben und die zum Teil zum Erfolg geführt haben sind folgende: 
 

1. Wichtigste Voraussetzung ist der Einbezug der lokalen Bevölkerung vom ersten Tag an, sobald von einem 
Umweltschutzprojekt die Rede ist. Die Publikationen des BAFU fordern explizit den Einbezug der 
unmittelbar betroffenen Kreise wie z.B. die Bevölkerung, Verbände, etc. (siehe Quellenangaben) 
 

2. So rasch wie möglich die lokalen bürgerlichen Vertreter (Gemeinderat, Parlament, Kantonsrat und Re-
gierung) persönlich kontaktieren. Dazu eine zentrale Anlaufstelle zur Koordination aller Aktivitäten schaf-
fen, z.B. eine IG. Die Mitwirkung unmissverständlich, hartnäckig mit Teminvorgaben und nötigenfalls unter 
Androhung des Rechtsweges einfordern.  
 

3. Ebenfalls so rasch wie möglich die lokale Presse einbinden. Dazu auch eine Leserbrief-Allianz bilden und 
gegebenenfalls eine eigene Leserbriefredaktion schaffen. Erkennungswert der Leserbriefe müssen aber 
vom Publik unterschiedlich wahrgenommen werden können.  
 

4. Wird festgestellt, dass die Interessenabwägungen unverhältnismässig einseitig sind, so sind die 
politischen Mittel, die der lokalen Bevölkerung zur Verfügung stehen, unverzüglich und vollumfänglich 
auszuschöpfen, die da sind: Einberufung von ausserordentlichen Gemeindeversammlungen, Anträge 
anlässlich ordentlicher Gemeindeversammlungen, Interpellationen und Vorstösse auf Ebene 
Kantonsparlament, etc.. Die Behörden auf „Trab“ halten! 
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5. Dazu kommt die eigene Öffentlichkeitsarbeit. Diese ist von zentraler Bedeutung, ist aber nur dann 
zielführend, wenn konkrete Zwecke verfolgt werden, wie zum Beispiel Motivation des Stimmvolkes an 
einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung teilzunehmen, oder wenn man den Gegnern (z.B. den 
Umweltschutzverbänden) Paroli bieten muss. Wichtig: Es ist nicht sinnvoll, für die eigene Öffentlichkeits-
arbeit auch die Gegner einzuladen. Die Gegner werden sich aus dem Publikum mit „Fragen“ zu Wort 
melden. Wenn hingegen die Behörden öffentlich informieren und Podiumsgespräche veranstalten, ist es 
üblich, dass beide Lager eingeladen sind und zu Wort kommen.  

  
 
Glarus, im Mai 2025, René Brandenberger (Linth-Escher-Stiftung) 

 
 

 
 
Das Linthwerk und der Fall „Kundert-Riet“ 
  
 
Das Linthwerk ist die erste, gemeinnützige Nationalunternehmung der Schweiz (1807 – 1823) und hatte zum Ziel, 
die riesigen Versumpfungen der Linthebene, welche zu Tausenden Malariatodesfälle führten, die ganze Gegend 
zwischen dem Walensee und Zürichsee zu entwässern. Das Werk entstand auf Initiative und Leitung von Hans 
Conrad Escher von der Linth. Es besteht aus 2 Kanälen mit folgender Funktion: Der Escherkanal ist 6 km lang 
und befördert das Geschiebe der Linth in einem Doppelprofil für niedrigen und hohen Wasserstand von Mollis bis 
zum Walensee, wo dieses unschädlich versenkt wird. Der Linthkanal ist 17 km lang und verbindet, als historischer 
Wasserwerg, den Zürichsee mit dem Walensee und sorgt, ebenfalls mit einem Doppelprofil gebaut, für den gehö-
rigen Abfluss des unregulierten Walensees. Im Unterlauf des Linthkanals bestehen „holländische Verhältnisse“, 
indem hier die Linth auch bei niedrigem Wasserstand etwas höher fliesst, als das Umland der Linthebene.  
 
Fazit: Das Linthwerk reiht sich damit ein in eine typische Art der Schweizerischen Hochwasserwehr ein, indem 
Geschiebeführende Gebirgsströme ihre Lasten in einen naheliegenden See versenken können und damit das 
Umland entsumpfen und nutzbar machen. Weitere Beispiele sind: Die Umleitung der Lütschine in den 
Brienzersee, die Kander in den Thunersee, Umleitung der Engelberger Aa, der Hüribach in den Ägerisee, die 
untere Reuss in den Urnersee, die Grosse Melch Aa in den Sarnersee, u.a.m.  
 
Flussaufweitungen bei Gebirgsströmen erreichen daher das Gegenteil dessen, was man sich davon verspricht. 
Flussaufweitungen mögen bei mäandernden Fliessgewässern im Flachland Hochwasserereignisse entlasten, 
indem das Gewässer mehr Raum erhält. Voraussetzung aber ist, dass man Siedlungen, bzw. definierte 
Gewässerräume durch nachgelagerte „Schlafdämme“ schützt, wie dies in Holland der Fall ist.  In Tälern, mit den 
gegebenen räumlichen Verhältnissen führen Aufweitungen und Veränderungen der Abflussprofile jedoch dazu, 
dass die Hochwassersicherheit reduziert wird, indem sich in solchen Aufweitungen das Geschiebe zwangsläufig 
ablagert und durch permanenten, enormen maschinellen Aufwand „reguliert“ werden muss. Massnahmen, die 
heute ausgeführt werden und einzig dem Umweltschutz dienen, werden künftig die Schweiz Unsummen an 
öffentlichen Geldern für deren Unterhalt kosten und diese Auslagen werden, da besteht nicht der geringste 
Zweifel, heute noch zu wenig genau oder gar nicht ausgewiesen. Dieser Umstand wird am Beispiel Kunder-Riet 
am Escherkanal (Kt. Glarus) besonders deutlich.  
 
Das Kundert-Riet befindet sich rechtseitig am Escher-Kanal unterhalb der Siedlung Mollis auf dem Gemeindege-
biet von Glarus Nord (E 2‘724‘464; N 1‘219‘248) und umfasst rund 6 ha extensiv genutztes und festgesetztes 
Landwirtschaftsland. Das Gebiet ist zur Überflutung mit einer Gewässerraumzone überlagert. Diese Entlastung 
war bereits beim Bau des Linthwerks vor 200 Jahren vorgesehen, indem der rechtseitige Damm 30 cm  
(1 Fuss) niedriger ausgeführt wurde als der linksseitige, dem offenen Gelände zugewandte Damm. Mit dem 
Gesamtsanierungsprojekt Linth2000 wurden die beiden bergwärtsliegenden Gebiete Kundert-Riet und Chli-
Gäsitschachen zum Thema von Ausweitungen. Da zum vornherein zu erwarten war, dass mit diesen 
Massnahmen das Grundprinzip des Linthwerks, nämlich Geschieberegulierung bis zum Walensee, zerstört 
würde, wurde bereits im Vorfeld der Projektierung und im Vorfeld der Umwandlung der Eidgenössischen 
Linthverwaltung hin zu einer interkantonalen Konkordatsverwaltung der Kantone St. Gallen, Glarus, Schwyz und  
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Zürich im Jahre 2002 vehement Opposition ergriffen. Zum damaligen Zeitpunkt stand in erster Linie die 
Zerstörung des Linthwerks und die reduzierte Hochwassersicherheit im Vordergrund, während heute (2025), mit 
der erneuten Aufnahme des Projektes Aufweitung Kundert-Riet, in noch viel grösserem Masse die reduzierte 
Hochwassersicherheit und der Verlust von wertvollem Kulturland (auch wenn dieses wegen der Gewässerraum-
zone nur extensiv genutzt werden kann) zentrale Anliegen sind. Dabei muss festgehalten werden, dass die lokale 
Bevölkerung zu verschiedenen Zeitpunkten durch die Behörden, namentlich durch die Linthverwaltung, die 
Linthkommission und durch die Regierung des Kantons Glarus brandschwarz angelogen wurde! Dies dürfte in 
anderen Kantonen und bei ähnlichen Projekten ebenfalls der Fall sein, wiegt jedoch im Kanton Glarus als 
Landsgemeindekanton besonders schwer.  
 
Nachfolgend ist eine chronologische Zusammenstellung relevanter Dokumente aufgeführt, welche den Weg am 
Beispiel Linthwerk und Kundert-Riet aufzeigt. Vorausgehend finden sie jeweils einen Kommentar zu den 
einzelnen Teilbereichen des Verfassers und zum besseren Verständnis des jeweiligen Dokumente. Aus 
Platzgründen sind in der Regel nur Auszüge angeführt. Wer sich für das ganze Dokument interessiert, wird auf 
das Quellenverzeichnis verwiesen oder kann diese durch die Linth-Escher-Stiftung beziehen. 
 

 
 

Das Kundert-Riet am Escher-Kanal (Kt. Glarus) im Jahr 2025 mit dem  
ökologisch aufgewerteten Hintergraben (Rütelibach, bzw. Goldbach) 
rechtseitig entlang dem Kanal und dem Naturschutzgebiet Rieterwald 

 

 
 

Visualierung einer Aufweitung im Kundert-Riet, welche das bestehende  
Biotop von nationaler Bedeutung zerstört und bezüglich Ausführung  

ein unvollständiges Bild vermittelt 
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Landsgemeindememorial des Kantons Glarus für das Jahr 2002 
 
 
Bis zum Jahr 2002 wurde das Linthwerk durch die Eidgenössische Linthkommission verwaltet. Ab 
diesem Datum wurde ein interkantonales Konkordat gebildet, welches nunmehr unter dem Namen 
Linthwerk mit Sitz in 8717 Benken (SG) diesem Konkordatsvertrag untersteht. 
 
Als Präsident der Linth-Escher-Stiftung habe ich mich in den Glarner Landrat wählen lassen um das 
Hauptanliegen der Stiftung, nämlich den Erhalt des Linthwerks, namentlich in Bezug auf dessen 
bewährte Funktionalität, grundsätzlich aber auch wegen der bau- und kulturhistorischen Bedeutung des 
Lebenswerkes von Hans Conrad Escher von der Linth, einzusetzen. Zu diesem Zweck durfte ich auch 
Einsitz in die vorberatende Kommission zum Konkordatsbeitritt nehmen.  
 
In ihrer Botschaft zur Landsgemeinde 2002, anlässlich welcher das Glarner Stimmvolk aufgerufen war, 
der interkantonalen Vereinbarung zuzustimmen, hat die Glarner Regierung, unter dem damals noch 
amtierenden eidgenössisch gewählten Linthkommissionspräsidenten Ständerat Kaspar Rhyner, sowie 

im Schlussbericht der Kommission unter Kommissionspräsident LR Heinrich Becker (†), Bilten  
festgehaltenen Beschluss, wurde dem Glarner Stimmvolk „hoch und heilig“ versprochen, dass das 
Linthwerk in seiner ursprünglichen Funktion und in seiner Gesamtheit auch unter Aufsicht einer 
interkantonalen Vereinbarung erhalten wird.  
 

Diese Versprechen haben sich als Lug und Trug erwiesen! 
 
 
Nach dem Beitritt des Kantons Glarus zum LINTHKONKORDAT und nach Ratifizierung dieses 
Vertrages durch die übrigen Kantone St. Gallen, Schwyz und Zürich, wurde das Gesamtsanierungs-
projekt der beiden Kanalanlagen (Escherkanal und Linthkanal) unter dem Namen Linth2000 aufgegleist 
und zügig vorangetrieben. Handlungsbedarf war angezeigt, weil die Anlagen während über 30 Jahren 
nur sehr dürftig unterhalten wurden und das Hochwasser von 1999 deutliche Schwachstellen zeigte.  
 
In der Folge hat sich die Linth-Escher-Stiftung, um die Sanierung des Linthwerks nicht zu gefährden, 
bezüglich der Aufweitungen am Escher-Kanal kompromissbereit gezeigt, indem man zwar widerwillig 
eine Aufweitung im so genannten Chli-Gäsitschachen, unmittelbar vor dem Walensee, akzeptiert hat, im 
Gegenzug aber auf eine zweite geplante Aufweitung im Kundert-Riet verzichtete und dafür zwei 
ökologische Ausgleichsmassnahmen in Schänis (bei der St. Sebastianskapelle) und in Schmerikon (auf 
der Schmerkner Allmend) ins Projekt Linth2000 aufgenommen hat. Dies war eine Forderung des BAFU, 
um den ökologischen Ansprüchen des Projektes Linth2000 zu genügen.  
 
 

Dass die Funktionalität einer Ausweitung im Chli-Gäsitschachen gewährt sei, war von 
Anfang an Gegenstand von Warnungen verschiedenster Seite.  

 
Der Grund: Das Geschieberegime des Escherkanals wurde dadurch vollständig verändert  

und Auflandungen (Geschiebedünung) waren zu erwarten. Diese Befürchtungen  
haben sich vollumfänglich bewahrheitet! 

 

Damit wurde klar, dass sich die Linthverwaltung anschickt, entgegen 
den Versprechungen zum Konkordatsbeitritt, das Linthwerk Eschers zu zerstören! 
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Der Konkordatsvertrag zwischen den Kantonen SG, GL, SZ und ZH 
 
 
Entscheidend für die Beurteilung wasserbaulicher Massnahmen am Linthwerk sind ohne Zweifel die 
beiden Artikel 2, welche einerseits die Bedürfnisse der Bewohner zu berücksichtigen hat; und 
andererseits Artikel 20, Ziffer a) welcher postuliert, dass mit dem Baubeginn eines Vorhabens erst dann 
begonnen werden kann, wenn alle Verfahren abgeschlossen sind.  
 
Was nun die „Bedürfnisse der Bewohner“ anbelangt, so ist festzuhalten, dass die neue Linthverwaltung 
ab dem Jahre 2002 und nach einer verzögerten Wahl eines neuen Linthingenieurs im Stile reinster 
Vetternwirtschaft zu keinem Zeitpunkt die lokale Bevölkerung und die wichtigsten Verbände, 
insbesondere aber die Landbesitzer bei der Planung der Gesamtsanierung des Linthwerk unter dem 
Titel Linth2000 berücksichtigt hat. Es wurde lediglich ein so genannter Beirat gebildet, der jedoch 
absolut nichts zu sagen hatte und gleichsam als „Feigenblatt“ diente um die neu gebildete 
Interkantonale Linthkommission mit 2 Vertretern aus St. Gallen und je einem Vertreter aus den 
Kantonen Glarus, Schwyz und Zürich im Glauben zu lassen, eine interkantonale Vereinbarung bedeute 
so zu sagen ein rechtsfreier Raum, der zu einem grossen Teil die demokratischen Rechte nicht mehr zu 
berücksichtigen hätte.  
 

Fazit:   
 

Bei der Bildung von Konkordaten irgendwelcher Art und Weise muss man sich 
bewusst sein, dass die Rechtslage, je nach Ausgestaltung des Vertragswerks, 

äusserst problematisch wird, weil demokratische Rechte eingeschränkt werden.  
Konkordate können politisch sehr gefährlich werden! 

 
 
Es wurde also festgestellt, dass die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung, welche sich mit dem 
Linthwerk stark verbunden fühlt, weil das Linthwerk gesamte Gegend der Linthebene während der 
vergangenen 200 Jahre zuverlässig vor Hochwassern geschützt hat, nicht annähernd gewürdigt 
wurden, obwohl das BAFU einige Publikationen im Bewusstsein veröffentlichte**, dass wasserbauliche 
Massnahmen immer wieder zu grössten Kontroversen führen können. In diesen Publikationen wird der 
früheste Einbezug der Bevölkerung und Verbände und Landbesitzer absolut unmissverständlich 
gefordert und zwar auch in Zusammenhang mit einer klaren Zielvorstellung, was man mit geplanten 
wasserbaulichen Massnahmen bezweckt und erreichen will. Dazu muss aber das Mitspracherecht bei 
den Interessabwägungen gewährleistet sein und besonders wichtig müssten auch die künftigen 
Unterhaltskosten klar und korrekt ausgewiesen werden. Die Praxis zeigt jedoch, dass man wild drauf los 
plant und erst im Nachhinein die Bevölkerung vor vollendete Tatsachen stellt und bezüglich 
Unterhaltskosten sich vornehm ausschweigt.  
 
Im vorliegenden Fall Projekt Linth2000 kommt dazu, dass sich die neugebildete Linthkommission, 
insbesondere aber der Geschäftsführer der Linthverwaltung sich mehrfach dahingehend ausgedrückt 
hat, dass Volksentscheide für das Linthwerk keine rechtsverbindliche Bedeutung hätten und dass sogar 
der jüngste Erlass eines Reglementes für den Erhalt des Linthwerks auf dem Gemeindegebiet von 
Glarus Nord bezüglich Baubeginn einer zweiten Aufweitung im Kundert-Riet keine aufschiebende 
Wirkung hätten. Das ist, milde ausgedrückt: Mittlerer bis grösserer Schwachsinn! 
 
 
 
**  Wasserbauprojekte Gemeinsam Planen, Handbuch für die Partizipation und Entscheidungsfindung  

bei Wasserbauprojekten, 2005 
Publikation BAFU (2012): Revitalisierung Fliessgewässer 

 Publikation BAFU (2013): Koordination wasserwirtschaftlicher Vorhaben 
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Der Wahnsinn beginnt 
 
Die Linthverwaltung legte im Vorfeld der Gesamtsanierung des Linthwerks unter dem Titel Linth2000 ein 
Vorprojekt vor, das zur umfassenden Vernehmlassung verteilt wurde. In dieser Phase entbrannte eine 
vehemente öffentliche Auseinandersetzung zwischen der Linthverwaltung als künftige Bauherrin, den 
Umweltschutzverbänden, welche das Linthwerk grundsätzlich und aus rein ökologischen Gründen 
vollständig in Frage stellten und dem Stimmvolk, namentlich den anstossenden Grundbesitzern aus der 
Landwirtschaft.  
 
Die Umweltschutzverbände haben sich in einem noch nie dagewesenen Umfang in Szene gesetzt und 
dem offiziellen Sanierungsprojekt Linth2000 drei vollständige Gegenvorschläge öffentlichkeitswirksam 
mit lokaler und bundesweiter Unterstützung unterbreitet. Federführend war hier ein so genannter 
Linthrat. Um diesen Bemühungen, das Linthwerk in seiner Grundfunktion komplett zu zerstören, 
mussten wir unverzüglich und mit allen Mitteln Gegensteuer gegeben werden.  
 
Die Koordination der Opposition gegen die völlig utopischen Pläne der Umweltschutzverbände und 
gegen Teile des Bauprojektes Linth2000, namentlich gegen unnütze und gefährliche Aufweitungen des 
Flussprofils, erfolgte durch die Linth-Escher-Stiftung als zentrale Anlaufstelle. Schliesslich galt es, sich 
gegen zwei Gegnerschaften zur Wehr zu setzen: Die Linthverwaltung und Umweltverbände.  
 
Während sich die Linth-Escher-Stiftung aus naheliegenden Gründen zunächst mehrheitlich auf den 
Escher-Kanal konzentrierte, bildete sich in der unteren Linthebene eine Interessengemeinschaft unter 
dem Namen IG Hochwasserschutz Linth. Diese IG besteht bis heute und arbeitet mit der Linth-
Escher-Stiftung zusammen.  
 
Von sehr grosser Bedeutung zu diesem frühen Zeitpunkt aber war, dass das Hochwasser von 1999 
zeigte, dass der seit über 30 Jahren völlig vernachlässigte Unterhalt des Linthwerks, namentlich was die 
Instandstellung der Steinvorlagen und das ständige Aufführen abgesenkter Dämme anbelangte, dass 
für eine Gesamtsanierung keine Zeit mehr zu verlieren ist. Wir waren uns daher bewusst, dass wir uns 
zur Vernehmlassung kompromissbereit erweisen mussten, was in letzter Konsequenz dann auch 
geschah, nachdem wir existenzieller Bedrohungen durch die Linthkommission ausgesetzt wurden.  
 
Der erste, konkrete Schritt war die Einberufung einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung in 
Mollis, da auf dem Gemeindegebiet die gefährlichste Ausweitung im Kundert-Riet geplant war. Als 
erstes fügen wir zur Illustration des Vorgehens einen bemerkenswerten Leserbrief an, sodann die 
Berichterstattung über die ausserordentliche Gemeindeversammlung und abschliessend verschiedene 
Stellungnahmen der anstossenden Gemeinden im Rahmen der Vernehmlassung des Vorprojektes 
Linth2000.  
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Die IG Hochwasserschutz Linth wir gegründet 
 
Praktisch zeitgleich nach der ausserordentlichen Gemeindeversammlung von Mollis und den 
eindeutigen Stellungnahmen der Anrainergemeinden zum Vorprojekt Linth2000, welche sich samt und 
sonders für den integralen Erhalt des Linthwerks aussprachen und die Sanierungsarbeiten im Grundsatz 
auf die Erneuerung der bestehenden Anlagen mit punktuellen Verbesserungen konzentrierten, wurde 
am 29. Juli 2004, um 10.00 Uhr im Landgasthof Sternen, in Benken SG ein überparteiliches Komitee für 
den „Erhalt des Linthwerks“ gegründet und an einer Pressekonferenz . Die Gründungsmitglieder waren: 
 
Marianne Steiner, Kantonsrätin, Kaltbrunnen  St. Gallen 
Elmar Bigger, Nationalrat, Vilters    St. Gallen 
Max Ronner, Kantonsrat, Buttikon    Schwyz 
René Brandenberger, Landrat, Mollis   Glarus 
Hans-Heinrich Heusser, Kantonsrat, Seegräben Zürich 
 
Aus diesem Komitee ging später die IG Hochwasserschutz Linth unter der ersten Präsidentin Marianne 
Steiner, Kantonsrätin, St. Gallen, gefolgt vom äusserst aktiven und in der Linthebene mit seinem Betrieb 
bestens vernetzten Peter Kistler (Kistler Gemüsebau AG) https://kistler-gemuese.ch/ hervor.  
 
Und hier zeigte sich, wie auf allen Ebenen (Gemeinde, Kanton und Bund) unter ständigem 
Einschluss der Bevölkerung durch aktives mitmachen und durch gezielte Informations-
veranstaltungen, ohne jedoch damit das Stimmvolk zu übermüden, der einzige Weg liegt, den 
gesetzten Zielen näher zu kommen. Auch bei den Projekten am Linthkanal musste man sich 
letztlich kompromissbereit erweisen und die Gesamtsanierung nicht zu gefährden.  
 
Zu erwähnen sind folgende Aktivitäten: 
 
Unterschriftensammlung für eine Petition „Erhalt des Linthwerks“  
(Leitung durch Hans-Heinrich Heusser, Kantonsrat Zürich und Marianne Steiner, Kaltbrunn)  
Diese Petition hat über 8‘836 Unterschriften aus der Linthebene gebracht. Man muss jedoch dazu 
sagen, dass Petitionen kein verbindliches Instrument für die Politik sind. Sie sind lediglich Empfehlung.  
Bemerkenswert aber ist, dass sofort eine Gegenpetition ins Leben gerufen wurde, zu welcher mehrere 
Gemeindepräsidenten der Linthebene zu den Erstunterzeichnern gehörten! 
 
Interpellation von NR Elmar Bigger und Mitunterzeichner 
 
Vorstösse im Kantonsparlament St. Gallen, insbesondere durch Kantonsrätin Marianne Steiner, 
Kaltbrunn 
 
Parteipolitische Öffentlichkeitsarbeit durch die Schweizerische Volkspartei 
 
Fachtagungen in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Vereinigung Industrie + Landwirtschaft SVIL 
sowie Oskar Blöchlinger, Landrat und dipl. Ing. ETH, Altdorf 
 
Wichtig zu wissen: An diesen Fachtagungen wurden zum Projekt Linth2000 konkrete Alternativen zur 
Dammsanierung (z.B. Schmaldichtwände, etc.) vorgeschlagen.  
 

Gleichentags erhielten diese Ingenieurbüros von der Linthverwaltung Anrufe,  
dass sie künftig keine Planungsaufträge mehr erhalten werden! 

 
 
 
 
 

https://kistler-gemuese.ch/
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Erster Erfolg: Auf die Aufweitung Kundert-Riet wird verzichtet 
 
Nach Abschluss der Vernehmlassung des Vorprojektes Linth2000 und den mehr als 50 eingegangenen  
Stellungnahmen, insbesondere auch von den Anrainergemeinden am Escher-Kanal, hat die 
Linthverwaltung entschieden, auf die Ausweitung des Kundert-Riets zu verzichten. Um dem dadurch, 
aus Sicht der Bauherrin und namentlich auch des BAFU ausgefallenen ökologischen Anspruch an das 
Vorhaben, wurden zwei Ausgleichsmassen in Schänis (im Bereich der St. Sebastians-Kapelle im so 
genannten Tschachenwäldli und in Schmerikon auf der „Schmerkner-Allmend“) in das Gesamtprojekt 
aufgenommen. Damit war den ökologischen Ansprüchen aus Sicher des BAFU Genüge getan.  
 
Jetzt konnte man davon ausgehen, dass das Kundert-Riet einerseits als zentraler Bestandteil des 
Linthwerks erhalten bleibt und andererseits die rund 6 Hektaren Landwirtschaftsland für die extensive 
Nutzung weiterhin bewirtschaftet werden kann. Diese Tatsache wurde 2006 anlässlich der Einsprache-
verhandlungen vom 24. August 2006 explizit und ausdrücklich durch die Linthverwaltung nochmals 
bestätigt.  
 
Besonders aber ist hervorzuheben, dass bei dieser Gelegenheit erstmals die Frage bezüglich 
Zonenzugehörigkeit des Kundert-Riets zu Sprache kommt. Dieser Knackpunkt ist bis heute 2025 ein, 
aus unserer Sicht ungelöstes Thema und zu diesem Zweck wurde wegen des jüngsten Anlaufs, das 
Kundert-Riet trotz allen Versprechungen aufzuweiten, das ARE (Bundesamt für Raumentwicklung) um 
eine Stellungnahme gebeten, auf die wir noch zu sprechen kommen.  
 
Grundsätzlich aber müssen wir davon ausgehen, dass wir anlässlich dieser Verhandlung durch die 
Linthverwaltung brandschwarz angelogen wurden. Erst 2009 konnten wir zufällig in Erfahrung bringen, 
dass die Linthkommission offenbar Absprachen mit Umweltverbänden getroffen hat, zu einem späteren 
Zeitpunkt auf das Projekt Aufweitung Kundert-Riet zurück zu kommen. Das kann nicht rechtens sein, 
denn: 
 

Der Konkordatsvertrag sieht nicht vor, dass Absprachen mit Dritten getroffen  
werden können. Vor allem dann nicht, wenn über solche Absprachen 

nicht öffentlich kommuniziert werden!! 
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Landkäufe im Spannungsfeld von Ökologie und Landwirtschaft 
 
Niemand wird bezweifeln, dass Landkäufe für die öffentliche Hand bisweilen sehr schwierig abzuwickeln 
sind, bis hin zur letzten Konsequenz der Enteignung. Entscheidend aber sind zwei Fragen: 
 

1. Zu welchen Zwecken wird Land gekauft und besteht hierfür überhaupt ein derart  
übergeordnetes Interesse, das eine Enteignung rechtfertigen würde? 
 

2. Welche politischen Mittel und welches persönliche Vorgehen der Käufer gegenüber dem 
Grundeigentümer werden eingesetzt? 

  
Um das Ziel einer Gesamtsanierung der beiden Kanalanlagen aus Sicht der Linthverwaltung (seit 2002 
nicht mehr unter Eidgenºssischer Oberaufsicht, sondern unter neuem Namen ĂLinthwerkñ und unter 
Aufsicht des Linthkonkordats) nicht zu gefährden, hat die neue Linthverwaltung nach dem zweiten 
lokalen Linthhochwasser nach 1999 im Jahr 2005 schnell reagiert und ihrerseits alle Hebel in Bewegung 
gesetzt, bedeutend mehr ¥ffentlichkeitsarbeit zu leisten um die ĂGunst des Volkesñ zu gewinnen. 
 
Neben einer eigenen Homepage unter www.linthwerk.ch hat die Linthkommission zu diesem Zweck eine 
externe PR Firma aus Rapperswil angestellt, und diese mit rund Fr. 800ó000.ð (!!!) alimentiert, um 
lästige Stimmen und die Gegner der Vorlage gleichsam mundtot zu machen. Darüber hinaus  wurde ein 
so genanntes ĂLinth Forumñ unter der Leitung des ehemaligen St. Galler Kantonsrates aus Kaltbrunn 
Franco De Zanet ins Leben gerufen, welche mit unerschöpflichen Mitteln die Presse bediente und eine 
eigene Zeitung herausgab. Ebenfalls wurde unter dem Titel BenkenPlus ein Landwirtschaftliches 
Vorprojekt mit einer Ăeventuellenñ Melioration in die Vernehmlassung geschickt.  
 
Während die Situation am Escher-Kanal, wie gezeigt, durch unsere hartnäckigen Bemühungen zu 
einem Ăfreundeidgenºssischen Kompromissñ f¿hrte, indem nun lediglich die Aufweitung Chli-Gäsitscha-
chen ausgeführt werden sollte und auf die Aufweitung im Kundert-Riet verzichtet wurde, auf Geheiss 
des BAFU jedoch zwei ökologische Massnahmen in Schänis und Benken als Ausgleich ins Projekt 
aufgenommen werden mussten (bezüglich ökologischer Ansprüche an das Projekt kann deshalb nicht 
von einem ĂVerzichtñ gesprochen werden), war die Situation am 17 km langen Linthkanal noch nicht 
abschliessend geklärt.  
 
Hier setzte sich die IG Hochwasserschutz Linth, mit beratender Zusammenarbeit durch die SVIL 
(Geschäftsführer Hans Bieri) und der Linth-Escher-Stiftung, in Szene. Eine Aufweitung im 17 km langen 
Linthkanal bei Schänis im so genannten ĂHªnggelgiessenñ war aus rein topografischen Gr¿nden 
naheliegend und konnte letztlich, auch wegen Androhung der Enteignung des Grundbesitzers, nicht 
verhindert werden. Hingegen stand auch hier ein zweites Aufweitungsprojekt im so genannten 
ĂDreiecks-Wªldliñ zur Diskussion, das bezüglich Lage eine völlige Absurdität ist, indem zwischen 
Linthkanal und Aufweitung die Autobahn liegt.  Nach wie vor aber will man heute auch hier wiederum 
¥kologie Ăad absurdumñ betreiben und dies hat zu einer fast unüberwindbaren Auseinandersetzung 
zwischen den Behörden, den Grundbesitzern und den heutigen Kantons- und Bundesverwaltungen 
geführt, welche allesamt mit einem unverhältnismässigen Personalbestand aus Ăphantastischen 
Ökologiebeamtenñ besetzt sind.   
 
Mit Blick auf die getätigten Landkäufe für Linth2000 führen wir 2 Beispiele an von Landwirten, die man 
im wahrsten Sinne des Wortes über den Tisch gezogen hat. Die Beispiele des Bauern Pius Hofstetter 
aus Benken und der Bauernfamilie Irmgard und Hans Müller-Fischli vom ĂM¿llerhofñ bei Weesen stehen 
stellvertretend für einige Käufe für das Linthwerk, die mehr als fragwürdig sind.  
 
Bei dieser Gelegenheit ist abschliessend noch zu erwähnen, dass auch der Kauf des Kundert-Riets 
nach unserem Verständnis ebenfalls nie und nimmer nach den Grundsätzen des bäuerlichen 
Bodenrechts abgewickelt wurde. Da sind wir uns absolut sicher! 
 

Es ist daher höchste Zeit, dass das BG zum Bäuerlichen Bodenrecht revidiert wird. 

http://www.linthwerk.ch/
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Schlussbericht zur Gesamtsanierung des Linthwerks Linth2000 
 
Ursprünglich wurde die Gesamtsanierung des Linthwerks mit 86 Millionen Franken vorangeschlagen. 
Schlussendlich hat die Sanierung dann 126 Millionen Franken gekostet. Die Übergabe erfolgte in einer 
feierlichen ĂZeremonieñ bei der Grynau am 27. April 2013.  
 
Der nachfolgende Pressebericht zeigt in gedrängter Form die wesentlichen Eckpunkte der ganzen 
Auseinandersetzung auf.  
 

Besonders verwerflich ist darin die explizite Aussage von Linthingenieur Markus Jud  
(rot unterstrichen), dass der Volksentscheid der ausserordentlichen Gemeindever- 

sammlung von Mollis 2004 keinen rechtsverbindlichen Charakter hätte. 
 
Dieser Einstellung und Wahrnehmung eines, noch nicht einmal auf ordentlichem Wege gewählten 
Staatsbeamten, ist selbstredend und muss eine Warnung sein, denn mit solcher Ignoranz und 
Selbstverliebtheit und im Glauben der Unantastbarkeit hat man es immer zu tun, wenn man als Bürger 
sich mit dem Staat anlegt. Dabei ist zu beachten, dass dies für alle Verwaltungsebenen gilt, ob 
Gemeinde, Kanton oder Bund. Solche Personen sind, ohne jeden Zweifel, die Ausnahme. Aber es gibt 
sie und darüber soll man sich keine Illusionen machen.  
 
Hervorzuheben ist die Auseinandersetzung bezüglich Landwirtschaft entlang des 17 km langen 
Linthkanals. Diese Auseinandersetzung ist bei allen Fliessgewässern im Flachland auch in Zukunft zu 
erwarten. Massnahmen für einen besseren  Hochwasserschutz können nicht allein durch einmal 
gebaute ĂAusweitungenñ in den rªumlichen sehr engen und  beschränkten topografischen Verhältnissen 
der Schweiz erreicht werden. Aus der Gesamtsanierung des Linthwerks müssten für künftige Projekte in 
anderen Kantonen die nötigen Lehren gezogen werden, nämlich: 
 

- Anliegen und Forderungen von Umweltschutzverbänden müssen realistisch und vernünftig sein 
und dürfen die übrige wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz nicht absolut in Frage stellen 
 

- Dort, wo moderate Ausweitungen möglich sind, sollen durch nachgelagerte Schlafdämme, 
ähnlich der Hochwasserwehr in Holland, der Verlust von landwirtschaftlichem Kulturland so weit 
wie möglich vermieden werden.  
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Fazit zum ersten Teil 
 
Dass es gelungen ist, die Aufweitung Kundert-Riet mit dem Verlust von 6 Hektaren guten Landwirt-
schaftsland zu verhindern wurde ohne Zweifel nur aus 2 Gründen möglich: 
 

1. Dem hartnäckigen und konsequenten Einsatz aller politischen/demokratischen Möglichkeiten und 
unter permanenter Einbindung der lokalen Bevölkerung und relevanter Verbände 
 

2. Der persönlichen Erkenntnis des damaligen Glarner Ständerates Pankraz Freitag (À), der in 
seiner Funktion als Linthkommissionspräsident erkannt hatte, dass die besonderen Verhältnisse 
im Glarner Landsgemeindekanton das Volksverdikt von Mollis zu würdigen ist und sich 
gegenüber der Unkenntnis der weiteren Kommissionsmitglieder Gehör verschaffen konnte. 
Die Stimme des Volkes hat hierzulande nicht nur an der jährlich stattfindenden Landsgemeinde 
ein besonderes Gewicht, sondern gehört zum Bewusstsein jedes gewählten Politikers, ob Mann 
oder Frau. 
 
 

 
 

Pankraz Freitag, Regierungsrat und Ständerat des Kantons Glarus 
Linthkommissionspräsident 

 
12. Dezember 1952 ï 05. Oktober 2013 

 
 
 
Grundsätzlich haben wir für alle künftigen Vorhaben, bei welchen urbarisiertes Kulturland für Umwelt-
schutzvorhaben geopfert werden soll, folgende Erkenntnisse gewonnen, die es unter allen Umständen 
zu berücksichtigen gilt: 
 

- Der Wert von Grund und Boden für eine produzierende Landwirtschaft muss im Hinblick auf die 
geopolitischen Entwicklungen neu definiert werden und darf nicht mehr, wie dies jetzt der Fall ist, 
der Spielball von falsch verstandenem Umweltschutz bleiben. Auch der Mensch, ob als 
Individuum oder in Siedlungen, vor allem aber die bäuerlichen Unternehmer und Grundbesitzer 
sind ebenfalls Teil der Natur die es bei Interessenabwägungen viel mehr zu würdigen gilt. 
 

- Gefordert sind die bürgerlichen Kreise und Parteien, welche von ihrer Untugend abweichen 
müssen, auch die absurdesten Umweltschutzphantasien unbesehen und ungeprüft durch zu 
winken. Zahlreiche Massnahmen, die wir heute unter dem Deckmantel Klimakrise, Biodiversität, 
Hochwassersicherheit etc. umsetzen, sind zu wenig mit Blick auf Unterhalt und Folgekosten 
durchdacht. Der Umweltschutz von heute wird uns in Zukunft Unsummen von Finanzen kosten! 
 
 







































































https://www.landsgemeinde.gl.ch/storage/1767dfc5ce188bbb7a2d38e44aba270380f0eded6d49c49bee22d0a706ca25c3
https://www.landsgemeinde.gl.ch/storage/1767dfc5ce188bbb7a2d38e44aba270380f0eded6d49c49bee22d0a706ca25c3
https://www.linthwerk.ch/images/PDF-04-Organisation/Konkordatsvertrag.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/baug/vaw/vaw-dam/documents/das-institut/mitteilungen/2000-2009/200.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/baug/vaw/vaw-dam/documents/das-institut/mitteilungen/2000-2009/200.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/koordination-wasserwirtschaftlicher-vorhaben.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/koordination-wasserwirtschaftlicher-vorhaben.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/revitalisierung-fliessgewaesser-strategische-planung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/revitalisierung-fliessgewaesser-strategische-planung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/recht/vollzugshilfen-wasser.html.html
file:///C:/Users/relief/Downloads/de_UW_1915_HB_Wasserbauprojekte_4_GzD_04-12-19.pdf
https://www.wsl.ch/land/products/rhone-thur/entscheidung/docs/handbuch_entscheidung.pdf
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